
DIÖZESANPASTORALRAT  
(gemäß Codex Iuris Canonici) 

Can. 511 — In jeder Diözese ist, sofern die seelsorglichen Verhältnisse es anraten, ein Pastoralrat zu 
bilden, dessen Aufgabe es ist, unter der Autorität des Bischofs all das, was sich auf das pastorale Wirken in 
der Diözese bezieht, zu untersuchen, zu beraten und hierzu praktische Folgerungen vorzuschlagen. 

 
Can. 512 — § 1. Der Pastoralrat besteht aus Gläubigen, die in der vollen Gemeinschaft mit der 
katholischen Kirche stehen, sowohl aus Klerikern als auch aus Mitgliedern von Instituten des geweihten 
Lebens wie vor allem aus Laien; sie werden nach der vom Diözesanbischof festgelegten Art und Weise 
bestimmt. 
§ 2. Die Gläubigen, die für den Pastoralrat bestellt werden, sind so auszuwählen, daß sich in ihnen der 
ganze Teil des Gottesvolkes, der die Diözese ausmacht, wirklich widerspiegelt; dabei sind die 
verschiedenen Regionen der Diözese, die sozialen Verhältnisse und die Berufe sowie der Anteil, den die 
Mitglieder für sich oder mit anderen zusammen am Apostolat haben, zu berücksichtigen. 
§ 3. In den Pastoralrat dürfen nur Gläubige berufen werden, die sich durch festen Glauben, gute Sitten und 
Klugheit auszeichnen. 
 
Can. 513 — § 1. Der Pastoralrat wird auf Zeit gebildet, gemäß den Vorschriften der Statuten, die vom 
Bischof gegeben werden. 
§ 2. Im Falle der Sedisvakanz hört der Pastoralrat auf zu bestehen. 
 
Can. 514 § 1. Der Pastoralrat hat nur beratendes Stimmrecht; allein dem Diözesanbischof steht es zu, ihn 
je nach den Erfordernissen des Apostolates einzuberufen und den Vorsitz zu führen; er ist auch allein für 
die Veröffentlichung der im Rat behandelten Angelegenheiten zuständig. 
§ 2. Der Pastoralrat ist wenigstens einmal im Jahr einzuberufen. 
 

 
PFARRPASTORALRAT / PFARRGEMEINDERAT 
 
Can. 536 — § 1. Wenn es dem Diözesanbischof nach Anhörung des Priesterrates zweckmäßig scheint, ist 
in jeder Pfarrei ein Pastoralrat zu bilden, dem der Pfarrer vorsteht; in ihm sollen Gläubige zusammen mit 
denen, die kraft ihres Amtes an der pfarrlichen Seelsorge Anteil haben, zur Förderung der 
Seelsorgstätigkeit mithelfen. 
§ 2. Der Pastoralrat hat nur beratendes Stimmrecht und wird durch die vom Diözesanbischof festgesetzten 
Normen geregelt. 
 


